
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/2/25 5Ob2124/96f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1997

Norm

ABGB §902

WEG 1975 §13b Abs4

WEG 1975 §14 Abs3

Rechtssatz

Daß es bei Berechnung der sechsmonatigen Frist nicht auf die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Antragstellers

ankommt, ergibt sich aus dem Gesetzeswortlaut, der als längste Anfechtungsfrist für alle Fälle, in denen nicht die

Voraussetzung für die Anwendbarkeit kürzerer Frist erfüllt sind (§ 13b Abs 4 lit d und § 14 Abs 3 WEG), eine

sechsmonatige Anfechtungsfrist vorsieht.
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